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Finanzhilfen an Familienorganisationen
gestützt auf Artikel 21i Absatz 4 Familienzulagengesetz (FamZG)

FORMULAR 1A: ANGABEN ZUR MITGLIEDERORGANISATION       (Name der Mitgliederorganisation)

Mitgliederorganisation von:       (Name der Organisation, Formular muss von der gesuchstellenden Organisation ausgefüllt und bestätigt werden)


Allgemeine Angaben zur Mitgliederorganisation

	Vollständiger Name
Abkürzung
	[bookmark: Text10]     
     

	Strasse, Nr.
Postfach
Telefon
E-Mail
Homepage
	[bookmark: Text9]     
[bookmark: Text11]     
[bookmark: Text12]     
[bookmark: Text13]     
     

	
	Vorname / Name
	im Amt seit

	Präsident/in
	[bookmark: Text1]     
	[bookmark: Text8]     

	Vizepräsident/in
	[bookmark: Text2]     
	[bookmark: Text3]     

	Geschäftsleitung
	[bookmark: Text4]     
     
	[bookmark: Text5]     
     


[bookmark: 3]
Kontaktperson

	Vorname / Name
Funktion
	     
     

	Telefon
E-Mail
Korrespondenzsprache
	     
     
|_| Deutsch		|_| Französisch		|_| Italienisch



Institutionelle Voraussetzungen

	Geografische Abdeckung
(Art. 21g Bst. a und Art. 21h Abs. 3 FamZG, 
Art. 4 FOrgV)
	Familienorganisationen, die in der ganzen Schweiz oder im ganzen Gebiet einer Sprachregion tätig sind, können um Finanzhilfen ersuchen:

|_| in der ganzen Schweiz tätig
Eine Familienorganisation gilt als in der ganzen Schweiz tätig, wenn sich ihr Angebot an Familien in mindestens drei der vier Sprachregionen richtet und sie in diesen Sprachregionen über ein ähnlich breites Angebot verfügt.

|_|	im ganzen Gebiet einer Sprachregion tätig
Zu den Voraussetzungen, die eine Organisation erfüllen muss, die im ganzen Gebiet einer Sprachregion tätig ist, vgl. Art. 21h Absatz 3 FamZG.
	Sprachregion(en), in der/denen die Organisation tätig ist:
	|_| deutschsprachige Schweiz
	|_| französischsprachige Schweiz
	|_| italienischsprachige Schweiz
	|_| rätoromanische Schweiz



	
	Wortlaut der Statuten oder Stiftungsurkunde
	festgehalten in Artikel

	Rechtsform
(Verein oder Stiftung, andere Rechtsform)
	
	

	Sitz in der Schweiz 
(Art. 21g Bst. b Ziff. 1 FamZG)
	     ,      
(Ort, Kanton)
	     

	Zweck
(Art. 21g Bst. b Ziff. 2 FamZG)
	     
	     

	gemeinnützig
(Art. 21g Bst. b Ziff. 3 FamZG)
	     
	     

	konfessionell neutral
(Art. 21g Bst. b Ziff. 4 FamZG)
	     
	     

	parteipolitisch unabhängig
(Art. 21g Bst. b Ziff. 5 FamZG)
	     
	     

	Regelung Vermögensübergang
(Art. 21g Bst. b Ziff. 6 FamZG)
Es muss statutarisch geregelt sein, dass das Vermögen der Organisation im Falle der Auflösung oder Fusion an eine andere gemeinnützige Familienorganisation übergeht.
	     
	     



Weitere Angaben zur Organisation

	Förderbereich
(Art. 21f FamZG)
	|_|	Organisation ist im Förderbereich «Begleitung und Beratung von 	Familien sowie Elternbildung» tätig (Art. 2 FOrgV)
|_|	Organisation ist im Förderbereich «Vereinbarkeit von Familie und 	Erwerbstätigkeit oder Ausbildung» tätig (Art. 3 FOrgV)
Eine Organisation kann in einem oder beiden Förderbereichen tätig sein.

	Umfassendes Angebot
(Art. 21h Abs. 1 und 2)
	|_|	Angebot, das die Organisation im jeweiligen Förderbereich 	bereitstellt, ist umfassend.
Umfassend ist das Angebot, wenn es sich an mehrere Zielgruppen richtet und von diesen genutzt wird, thematisch breit und fachlich fundiert ist, und die ganze Schweiz abdeckt. Zu den Voraussetzungen, die eine Organisation erfüllen muss, die im ganzen Gebiet einer Sprachregion tätig ist, vgl. Art. 21h Absatz 3 FamZG.



Beilagen (obligatorisch)

Achtung: Das Gesuch gilt erst dann als vollständig eingereicht, wenn alle Beilagen vorhanden sind!

|_|	Statuten
|_|	Leitbild, Strategie oder Organisationsbeschrieb
|_|	Jahresbericht 202319
|_|	Revidierte Jahresrechnung 202319
|_|	Revisionsbericht 202319
|_|	Budget 20251
|_|	Unterschriftenregelung
|_|	Auszug aus dem Handelsregister, falls vorhanden
|_|	Zertifikate (z. B. Zertifikat ZEWO, eduQua), falls vorhanden

Allgemeine Bemerkungen

	     



Bestätigung

Die Organisation, vertreten durch die zeichnungsberechtigte/n Person/en, bestätigt die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Formular und den Beilagen gemachten Angaben zur Mitgliederorganisation. Sie verpflichtet sich, dem BSV die für die Überprüfung der Angaben notwendigen Informationen zu liefern sowie auf Anfrage alle Auskünfte zu erteilen und alle Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die für die Prüfung des Gesuchs erforderlich sind. Sie nimmt davon Kenntnis, dass Angaben zu den erhaltenen Finanzhilfen veröffentlicht werden.

Ort		

Datum (TT.MM.JJJJ)		

Namen und Vornamen		

Funktionen		

Unterschriften		
der
zeichnungsberechtigten Personen
(handschriftlich)
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